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fectio Romanorum’ durch einen Einsatz, welcher wörtlich 
mit Seligenst. übereinstimmt, und zwar ist da der Schluss 
der in Seligenst. ebenfalls aufgenommenen Katalognach­
richt (oben S. 541), die in Basil. schon einmal vorhersteht, 
wiederholt mit der darauf folgenden originalen Stelle der 
in Seligenst. ausgeschriebenen Cassineser Quelle:

Basil.
ab Henrico Theutonicorum 

rege, Henrici regis filio; post 
XV sacramenta securitatis et 
amplius ab ipso sibi concessa 
ab eodem rege cum multis 
episcopis et cardinalibus et 
Romanis clericis captus et in 
vinculis est retentus diebus 
LXVIIII.

Seligenst.
ab Henrico Teutonicorum 

rege, Henrici regis filio; post 
quindecim et eo amplius se­
curitatis sacramenta ab ipso 
sibi concessa ab eodem rege 
cum multis episcopis et car­
dinalibus et Romanis clericis 
captus et in vinculis retentus 
diebus sexaginta novem.

Die Stelle hat sicher der Tivoleser Chronik angehört, denn 
Sicard hat ihr die mit einer Stelle aus Gotfrieds Pantheon 
verbundenen Worte entnommen ‘(Pascalem cepit) et in 
vinculis duobus mensibus et ultra detinuit’1, und sie ist 
von entscheidender Wichtigkeit für unsere Untersuchung, 
denn sie zeigt auf das deutlichste, dass sie, eine dritte 
Nachricht dieser Chronik über die Gefangennehmung, erst 
später aus der mit Seligenst. gemeinsamen Quelle in deren 
Originalhs. eingetragen ist; und da die Schlussworte der 
Katalog-Stelle, welche schon vorher steht, hier wiederholt 
sind, zeigt sich, dass schon ein anderer Katalog die Grund­
lage der Tivoleser Chronik war. Da, wie wir oben S. 497 
sahen, die von Sicard und in Tiburt. ausgeschriebenen 
Exemplare der Tivoleser Chronik besonders nahe verwandt 
waren, erklärt sich die Erhaltung von deren ursprünglicher 
und das Fehlen der ihr später zugefügten Nachricht in 
Tiburt. wohl so, dass die letztere in einer Abschrift wie 
in der Originalhs. am Rande hinzugefügt war.

Da, wie oben S. 500. 512 bemerkt wurde, sich in der 
Tivoleser Chronik schon zu 1142 und 1145 (?) originale 
Lokalnachrichten finden, welche von einem Zeitgenossen 
herrühren, dürfte um diese Zeit schon ihr Grundstock durch 
Compilation entstanden sein. Wie das spätere durch Fort­
setzung hinzugekommen ist, mögen von den Fortsetzern

1) In keiner andern Quelle Sicards, der für die Papstgeschichte 
hier namentlich Boso ausschreibt, findet sich eine Stelle, die seine Zeit­
angabe erklären könnte.


